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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.05.1947

Norm

ABGB §1330 Abs2

EO §389 IIIA

EO §389 VA

Rechtssatz

Für die Erwirkung einer einstweiligen Verfügung zur Sicherung eines Anspruches nach § 1330 Abs 2 ABGB ist nicht nur

die Unwahrheit der verbreiteten Tatsache zu bescheinigen, sondern auch, daß der Verbreiter Kenntnis dieser

Unwahrheit hatte oder haben mußte.
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